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(2) Hat die Mitbenutzung im Sinne des Abs. 1 Satz 1 in 
einem volkseigenen Betriebe stattgefunden, so hat die 
gesamte volkseigene Wirtschaft das Recht der Mit
benutzung.

(3) Steht dem Patentanmelder nach einem Staats
vertrage ein Prioritätsanspruch oder ein Ausstellungs
schutz zu, so ist an Stelle der im Abs. 1 bezeichneten An
meldung die vorangegangene Anmeldung oder der Be
ginn der Schaustellung der Erfindung maßgebend. Der 
Ausstellungsschutz gilt jedoch nicht für Angehörige eines 
Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit gewährt. Den 
Ausstellungsschutz regelt ein jeweils von der Regierung 
zu bestimmendes Ministerium.

(4) Auf Einrichtungen an Fahrzeugen, die nur vorüber
gehend in das Inland gelangen, erstreckt sich die Wir
kung des Patents nicht.

R e c h t s v e r l e t z u n g e n  
§ 57

(1) Wer vorsätzlich den Bestimmungen der §§ 1, 2, 3 
und 7 zuwider eine Erfindung benutzt, wird mit Geld
strafe und Gefängnis oder einer dieser Strafen bestraft, 
sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine höhere 
Strafe verwirkt ist.

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag eines Ge
schädigten ein. Der Antrag kann zurückgenommen w erden.

(3) Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Ver
letzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung auf 
Kosten des Verurteilten öffentlich bekanntzumachen, 
wenn ein berechtigtes Interesse dazu vorliegt. Umfang 
und Art der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. 
Diese Befugnis erlischt, wenn die Entscheidung nicht 
binnen drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft be
kanntgemacht wird.
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